
 

 

 

 

 

 

STANDESVERTRETUNG DER ÖSTERREICHISCHEN TIERÄRZTINNEN UND TIERÄRZTE 
- WOHLFAHRSTEINRICHTUNGEN – 

 

DECKUNG VON ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN IM RAHMEN DER STERBEKASSE 

Durch den in Zusammenarbeit mit dem WIENER VEREIN bei der Wiener Städtischen Versicherung 
AG abgeschlossenen Gruppenversicherungsvertrag sind alle im Rahmen der STERBEKASSE 
anspruchsberechtigten Tierärztinnen und Tierärzte zusätzlich auf die Deckung von anfallenden 
Überführungskosten – ohne zusätzliche Kosten – versichert 

Der besondere Werte dieser Zusatzversicherung beruht neben der Übernahme von Überführungs-
kosten bis zu einer Höhe von EUR 10.900,93 auf die Inanspruchnahme der Serviceleistungen des 
WIENER VEREIN bei einem Todesfall außerhalb des Wohnortes, insbesondere bei einem Todesfall 
im Ausland. 

Im Anlassfall organisiert der WIENER VEREIN die notwendige Überführung aus dem Ausland 
(weltweit und unabhängig von der Todesursache) und innerhalb Österreichs zum letzten gemeldeten 
Wohnort. In enger Zusammenarbeit mit Behörden, Konsulaten, Fluggesellschaften etc. erledigt er 
weltweit alle Formalitäten rasch und kompetent, so dass sich die Hinterbliebenen nicht darum 
kümmern müssen. Sämtliche anfallenden Kosten und Gebühren werden (im Rahmen der 
Versicherungssumme) vom WIENER VEREIN übernommen. 

Im Todesfall ist der WIENER VEREIN so rasch als möglich und vor eigenen Veranlassungen durch 
die Angehörigen - unter Berufung auf diese Versicherung der ÖSTERREICHISCHEN 
TIERÄRZTEKAMMER – zu verständigen. Der WIENER VEREIN informiert die Angehörigen über die 
nächsten Schritte. 

Falls im Todesfall in Österreich eine Überführung direkt mit dem Bestattungsunternehmen vereinbart 
wird, ist diesem die Übernahme der Überführungskosten im Rahmen der Gruppenversicherung 
mitzuteilen. Das Bestattungsunternehmen wird sich mit dem WIENER VEREIN wegen der 
Kostenübernahme in Verbindung setzen. 

Bei einem Todesfall im Ausland ist der WIENER VEREIN unverzüglich zu verständigen.  

TELEFON  050 350 360 
    aus dem Ausland 0043 50 350 360 

TELEFAX  050 350 99 360 
    aus dem Ausland 0043 50 350 99 360 

E-MAIL   wv@wienerverein.at 

 PERSÖNLICH  Kundenservicestellen lt. Verzeichnis 

Zentrale 
1010 Wien, Zelinkagasse 14 
E-Mail: kundenservice@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 360 

Wien 
1100 Wien, Keplerplatz 8 
E-Mail: favoriten@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 68000 

Wien 
1230 Wien, Maurer Hauptplatz 10 
E-Mail: mauer@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 68500 

Oberösterreich 
4020 Linz, Untere Donaulände 40 
E-Mail: linz@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 68600 

Salzburg 
5400 Hallein, Salzachtalstraße 6 
E-Mail: salzburg@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 68800 

Kärnten 
9500 Villach, Moritschstraße 5 - 7 
E-Mail: villach@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 69600 

Steiermark 
8010 Graz, Brockmanngasse 32 
E-Mail: grazost@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 69200 

Steiermark 
8700 Leoben, Franz-Josef-Straße 1 
E-Mail: leoben@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 69400 

Tirol 
6020 Innsbruck, Salurnerstraße 3 
E-Mail: innsbruck@wienerverein.at 
Telefon: +43 50 350 69000 

 



 

 

Gruppenversicherungsvertrag Nr.9010, abgeschlossen zwischen der 

ÖSTERREICHISCHEN TIERÄRZTEKAMMER – WOHLFAHRTSEINRICHTUNGEN 

 

und 

 

WIENER VEREIN- 
WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG 

 

Auszugsweise Bestimmungen: 

 

Die Mitglieder der STERBEKASSE der ÖSTERREICHISCHEN TIERÄRZTEKAMMER sind bis auf 
weiteres auf die Deckung von Überführungskosten versichert. Als Überführungskosten gelten jene 
Kosten, welche im Ablebensfall des Versicherten außerhalb des Gemeindegebietes seines ständigen 
Wohnortes in Österreich zusätzlich zu jenen Bestattungskosten entstehen, die bei Ableben und 
Beisetzung innerhalb der Wohnortgemeinde angefallen wären. 

Gedeckt sind Überführungen vom Sterbeort an den ständigen Wohnort des Versicherten, bzw. bei 
Feuerbestattungen die vom WIENER VEREIN bestimmte, oder dem ständigen Wohnort in Österreich 
nächstgelegene Feuerhalle. Wenn der ständige Wohnort wegen Pflegebedürftigkeit gewechselt 
wurde, ist wahlweise auch die Überführung an den früheren Wohnort gedeckt. 

Die volle Deckung ist nur bei Veranlassung der Überführung durch den WIENER VEREIN 
gewährleistet. 

Die Versicherungsleistung ist mit EUR 10.900,93 begrenzt. 
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